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1 Kreditnehmerkreis 

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft mit einem Jahresumsatz (Konzernumsatz) bis 
einschließlich 500 Mio. EUR und Angehörige der Freien 
Berufe. 

Nicht antragsberechtigt sind 

 Unternehmen, an denen die öffentliche Hand (Staat, 
Kommunen oder sonstige juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts) direkt oder indirekt mehrheitlich betei-
ligt ist, 

 Unternehmen in Schwierigkeiten nach EU-Definition 
(siehe Tz. 7 des Merkblatts „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“), 

 Unternehmen im Bereich des Profisports. Bei Herstel-
lung von und Handel mit Waffen und Munition besteht 
eine Antragsberechtigung nur unter engen Vorausset-
zungen. 

2 Verwendungszweck 

Finanziert werden Investitionen (einschließlich betrieblich 
genutzter PKW und Kaufpreiszahlungen an die Eltern/ 
Schwiegereltern), die Anschaffung von Warenlager sowie 
der allgemeine Betriebsmittelbedarf einschließlich Um-
schuldung kurzfristiger Verbindlichkeiten. 

Die Ausschlusskriterien des Merkblatts „Nachhaltigkeits-
grundsätze für Programmkredite der LfA Förderbank Bay-
ern“ sind zu beachten. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung - innerhalb vorgegebener Grenzen - indivi-
duell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation 
zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen, Angaben zu Dar-
lehenslaufzeiten und zum Auszahlungssatz können unse-
rer aktuellen Übersicht der Darlehenskonditionen ent-
nommen werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. Die 
Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zusage der 
LfA entsprechend unterrichten und die Konditionen ver-
einbaren. 

Bei im Anlagevermögen aktivierbaren Wirtschaftsgütern 
ist die Darlehenslaufzeit frei wählbar; sie soll sich an der 
betriebsgewöhnlichen Nutzung orientieren. Betriebsmittel 
sowie Umschuldungen sind mit Darlehenslaufzeiten von 
bis zu 10 Jahren finanzierbar (Betriebsmittel in Verbin-
dung mit langfristigen Investitionen können darüber hin-
aus zu den Laufzeiten dieser Investitionsfinanzierungen 
berücksichtigt werden). 

Soweit sachlich begründet, besteht die Möglichkeit, das 
Vorhaben in mehrere Darlehen aufzuteilen (z. B. differen-
ziert nach unterschiedlichen Laufzeiten oder mit und ohne 
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). Abweichend von 
 

den Standardlaufzeiten können auch verkürzte Gesamt-
laufzeiten (ganzjährig, mindestens 4 Jahre) und Tilgungs-
freijahre beantragt werden. Bei der Wahl ohne Tilgungs-
freijahre ist die erste Tilgungsrate immer am Ende des auf 
das Zusagequartal folgenden Quartals zu leisten. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 6 Mo-
naten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage der LfA 
an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Verzicht auf 
das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der Abruffrist 
des Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) eine Be-
reitstellungsprovision von 2 % p. a. berechnet. Bei ver-
bürgten Darlehen beträgt die Abruffrist 6 Monate nach 
Darlehenszusage der LfA (bei der Wahl ohne Tilgungsfrei-
jahre ergibt sich, in Abhängigkeit von der ersten Tilgungs-
rate im Einzelfall, i. d. R. eine kürzere Frist). 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovisi-
on sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann 
gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 10 Mio. EUR je Vor-
haben. Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis 
zu 100 % des finanzierbaren Vorhabens. 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 25.000 EUR. 

4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Darlehen werden gegebenenfalls als sogenannte De-
minimis-Beihilfen auf Grundlage der De-minimis-Verord-
nung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.12.2013, veröffentlicht 
im Amtsblatt der EU Nr. L 352/1 vom 24.12.2013, verge-
ben. 

Die „Beihilfewerte für Kredite der LfA“ können unter 
www.lfa.de der gleichnamigen Übersicht entnommen bzw. 
per Beihilferechner ermittelt werden. Diese Beihilfewerte 
dienen der Orientierung in der Informations- und Bera-
tungsphase und sind unverbindlich. Maßgeblich sind al-
lein die Beihilfewerte, die die LfA zum Zeitpunkt der Kre-
ditzusage zugrunde legt. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.2 Vorbeginn 

Ein vorzeitiger Vorhabensbeginn ist unschädlich. Dies gilt 
nicht im Hinblick auf eventuelle Risikoübernahmen, da 
nachträgliche Risikoverlagerungen nicht zulässig sind. 
Zudem können keine Darlehen gewährt werden, wenn 
das Investitionsvorhaben bereits weitgehend durchgeführt 
ist. Für Vorhabensteile, die durch Eigenmittel oder lang-
fristige Fremdmittel bereits finanziert sind, kann der Uni-
versalkredit nicht eingesetzt werden.  

4.3 Prosperität 

Im Regelfall spielt die Prosperität eines Unternehmens 
keine Rolle. 
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4.4 Vorhaben außerhalb Bayerns 

Investitionsvorhaben bayerischer Unternehmen außerhalb 
Bayerns können finanziert werden, sofern dadurch eine 
langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und ein 
dauerhafter Erhalt des bayerischen Standorts erreicht 
wird (Bayerneffekt). 

4.5 Vermietung/Verpachtung (Betriebsaufspaltung) 

Betriebsaufspaltungen (siehe Tz. 7 des Merkblatts „Be-
arbeitungsgrundsätze Startkredit und Investivkredit) kön-
nen finanziert werden. Außerhalb von „echten“ Betriebs-
aufspaltungen ist eine Finanzierung von zu vermieten-
den/verpachtenden, gewerblich bzw. freiberuflich genutz-
ten Immobilien möglich, sofern eine langfristige Vermie-
tung/Verpachtung (bei „echten“ Betriebsaufspaltungen 
auch durch natürliche Personen) an einen gewerbli-
chen/freiberuflichen Nutzer erfolgt. Darlehensnehmer 
wird allein der Investor (Besitzfirma), wenn sich dieser 
vertraglich verpflichtet, das Objekt während der Laufzeit 
des Darlehens ausschließlich für Betriebszwecke ge-
werblicher oder freiberuflicher Art zur Verfügung zu stel-
len. Rein private Kapitalanlagen sind von einer Förde-
rung ausgeschlossen. Somit können Vorhaben privater 
Investoren, die nicht gewerblich/freiberuflich tätig sind 
bzw. ausschließlich für die Vermietung/Verpachtung der 
Immobilie einen Gewerbebetrieb anmelden, nicht be-
rücksichtigt werden. Es ist ausreichend, wenn allein der 
Investor die Antragsvoraussetzungen für den Universal-
kredit erfüllt. Vorhaben in Form von Leasing- oder Miet-
kaufkonstruktionen können nicht finanziert werden. 

5 Mehrfachförderung 

Soweit die maßgeblichen Beihilfehöchstwerte der EU 
nicht überschritten werden (siehe Merkblatt „Beihilferecht-
lich relevante Bestimmungen und Definitionen“, insbeson-
dere Tzn. 5 und 10) kann der Universalkredit mit anderen 
öffentlichen Finanzierungshilfen kombiniert werden. 

6 Konsortialfinanzierungen der LfA 

Bei größeren Investitionen (in der Regel ab ca. 
5 Mio. EUR) besteht ggf. die Möglichkeit einer Konsortial-
finanzierung der LfA. Diese kann von gewerblichen Un-
ternehmen und Angehörigen Freier Berufe sowie von 
kommunalen Maßnahmeträgern für wirtschaftsnahe Infra-
strukturvorhaben formlos über die Hausbank (Bank oder 
Sparkasse) beantragt werden. 

7 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit ein Darlehen bis 4 Mio. EUR bankmäßig nicht aus-
reichend abgesichert werden kann, ist eine 80%ige Haf-
tungsfreistellung „HaftungPlus“ (siehe entsprechendes 
Merkblatt) möglich. 

Alternativ, insbesondere bei Darlehen über 4 Mio. EUR, 
kann bei nicht ausreichender Absicherung eine Bürg-
schaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH 
beantragt werden. Bürgschaften der LfA werden bis zu ei-
nem Betrag von 5 Mio. EUR übernommen. Darüber hin-
aus sind auch Staatsbürgschaften möglich. 

Eine Darlehenssplittung in einen haftungsfreigestellten 
Darlehensteil und einen verbürgten Darlehensteil ist nicht 
möglich. 

Für Blankokredite, endfällige Darlehen, Umschuldungen 
und Prolongationen übernimmt die LfA keine Haftungs-
freistellung „HaftungPlus“. 

Auch für haftungsfreigestellte Universalkredite gilt der 
Grundsatz, dass keine bestehenden Bankrisiken nach-
träglich auf die LfA verlagert werden dürfen (siehe Tz. 1 
des Merkblatts Haftungsfreistellung „HaftungPlus“). 

8 Antragsverfahren 

Anträge sind bei den Hausbanken (Banken oder Sparkas-
sen) einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. Darüber hinaus ist der Vordruck 120 (Erklä-
rung zum Antrag auf Gewährung eines Darlehens/einer 
Bürgschaft bei De-minimis-Beihilfen) einzureichen. 

Bei Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für Betriebsmittelfi-
nanzierungen sind im Vordruck 100 in Tz. 9.5 (weitere Er-
läuterungen) ergänzend die vorhandenen Kreditlinien und 
deren aktuelle Auslastung (einschließlich Überziehungen) 
erforderlich (siehe Tz. 1 des Merkblatts Haftungsfreistel-
lung „HaftungPlus“). 

Die Darlehen werden über die Hausbanken grundsätzlich 
unter deren Eigenhaftung an den Endkreditnehmer aus-
gereicht. Wird eine Bürgschaft beantragt, können die bei 
Staats-/LfA-Bürgschaften bzw. Bürgschaften der Bürg-
schaftsbank Bayern GmbH zusätzlich einzureichenden 
Antragsvordrucke und Unterlagen dem Merkblatt „An-
tragsunterlagen“ entnommen werden. 


